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Lieblingsaufnahmen namhafter Schweizer Architekturfotografen: Das 2015 von EM2N realisierteWohn- und Geschäftshaus Rietpark in Schlieren als Farbabstraktion. MARCEL CHASSOT
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Haus und Technik

Verbrauchsgemeinschaften haben Potenzial
Knapp acht Rappen vergütet das Elek-
trizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ)
für Solarstrom.Dreimal so viel kostet die
Kilowattstunde, wenn sie vom EWZ be-
zogen wird. Zwar schneidet der lokale
Versorger im schweizweiten Rating des
Verbandes unabhängiger Energieerzeu-
ger (Vese) sehr schlecht ab, doch die
Tarife von Rücklieferung und Bezug von
Elektrizität klaffen auch in anderen
Regionen weit auseinander. Ein Grund
liegt in derTarifstruktur:Beim Bezug fal-
len Netznutzungsgebühren an, bei der
Einspeisung entfallen sie.

Eigenverbrauch bedingt Speicher
Dieses Missverhältnis animiert Besitzer
von Photovoltaikanlagen, möglichst viel
des erzeugten Solarstromes im Haus zu
verbrauchen, statt ins Netz einzuspeisen.
Doch Eigenverbrauchsquoten von über
dreissig Prozent bedingen Speicherkapa-
zitäten in Form von Batterien oder
Wärmespeichern beziehungsweise ein
Lastmanagement. Derartige Ergänzun-
gen zu einer Photovoltaikanlage sind

häufig nicht wirtschaftlich. Mit geringe-
rem Aufwand lässt sich der Eigenver-
brauch mit einer Verbrauchsgemein-
schaft steigern.

Mietrecht setzt Grenzen
Das neue Energierecht, in Kraft seit
Januar 2018, vereinfacht den «Strom-
handel» innerhalb einer Gemeinschaft,
die wenig attraktive Rücklieferung wird
reduziert. Für Mieter braucht das kein
Nachteil zu sein, im Gegenteil. Das Ge-
setz verlangt, dass der gemeinschaftliche
Bezug von Solarstrom günstiger ist als
dasAngebot des Elektrizitätswerkes.Mit
über 26 Rappen je Kilowattstunde bietet
der geltende Hochtarif des EWZ einigen
Spielraum.

Der ist auch nötig. Denn für die Ver-
rechnung des Eigenverbrauches an die
Mieterschaft setzt das Mietrecht enge
Grenzen.Für dieVerzinsung derAnlage-
kosten ist höchstens der Referenzzins-
satz plus ein «Risikozuschlag» von einem
halben Prozent zulässig, was in der
Summe derzeit etwa zwei Prozent ergibt.

Erlöse aus eingespeistem Strom müssen
in die Bilanz einfliessen. Fällt diese posi-
tiv aus, muss der Gewinn verbrauchs-
abhängig unter den Strombezügern ver-
teilt werden. Ein Verlust dagegen ver-
bleibt beimAnlagebesitzer.Ein «Zusam-
menschluss zum Eigenverbrauch», ZEV,
kann für Hauseigentümer trotzdem
attraktiv sein.

Gemischte Nutzung attraktiv
Dies gilt vor allem an Standorten mit
hohen Elektrizitätstarifen und einem
grossen Potenzial zur Steigerung des
Eigenverbrauches. Bauten mit gewerb-
licher Nutzung oder Büroarbeitsplätzen
seien diesbezüglich optimal, weil der
Strombedarf überwiegend in der Pro-
duktionszeit anfalle,meint der unabhän-
gige Energieberater Peter Toggweiler.

Fast durchwegs verbessert sich mit
einem höheren Eigenverbrauch dieWirt-
schaftlichkeit der Photovoltaikanlage.
Allerdings steigt auch der Verwaltungs-
aufwand.Der Hauseigentümer oder des-
senVerwaltung übernimmt Pflichten,die

üblicherweise das Elektrizitätswerk er-
füllt. Auch die Installation der Strom-
zähler kostet in einem Mehrfamilienhaus
einige tausend Franken.

Vom Objekt zum Areal
Eine Verbrauchsgemeinschaft kann sich
über mehrere Grundstücke ausbreiten,
sofern diese aneinander angrenzen und
über ein privates Stromnetz verbunden
sind.DieAbrechnung mit dem örtlichen
Stromversorger muss über einen einzi-
gen Stromzähler erfolgen. Die Nutzung
des öffentlichen Netzes innerhalb des
ZEV-Perimeters ist nicht zulässig. Über-
steigt der gesamte Stromverbrauch
100 000 Kilowattstunden pro Jahr, kann
die Verbrauchsgemeinschaft am freien
Strommarkt partizipieren, was den
Stromeinkauf deutlich vergünstigt. Die
Limite entspricht etwa dreissigWohnun-
gen. Besonders interessant könnte die
Variante der subsidiären Elektrizitäts-
versorgung deshalb in Arealen und
Grosssiedlungen sein.

Othmar Humm
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Der Fotograf Marcel Chassot
Wie ein geometrisch-abs-
traktes Werk der amerikani-
schen Hard-Edge-Malerei
mutet diese Aufnahme an. Es
handelt sich jedoch um eine
sorgsam komponierte Wie-
dergabe des Wohn- und Ge-
schäftshauses Am Rietpark,

das das Zürcher Architekturbüro EM2N Müller
Niggli 2015 in Schlieren realisierte. Einen Ein-
druck vom möglichen Aussehen des Gebäudes
vermittelt einzig das fünfeckige Feld in der unte-
ren Bildmitte, auf dem hinter einer Brüstung
eine gerasterte Fensterfassade auszumachen
ist. Die eher grauen Bauten unserer Zeit weiss
der 1947 geborene Zürcher Ökonom Marcel
Chassot, der sich neben seiner Tätigkeit am In-
stitut für Empirische Wirtschaftsforschung der
Universität Zürich seit Jahrzehnten mit Archi-
tekturfotografie beschäftigt, in eigentliche Farb-
und Formenwirbel zu verwandeln. Diese entste-
hen durch harte Komplementärkontraste, spek-
takuläre Perspektiven und perfekte Linien. Sehr
oft nimmt Chassot seine Bauten vor einem
blauen, wolkenlosen Himmel auf – besonders
gerne, wenn die auf- oder untergehende Sonne
die Fassaden golden färbt. Hier aber sind es
neben dem blauen Firmament die gelben Balus-
traden und ein grün gehaltenes Schaufenster,
die dem kunstvoll inszenierten Bild Expressivi-
tät verleihen.

Roman Hollenstein
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